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B G B - G ese   l l sc  h a f t:
Gesamtschuldnerische Haftung aller 
Partner auch mit ihrem Privat­
vermögen 

D ie BGB-Gesellschaft ist eine 
seit dem 1. Januar 1900 gel-
tende Gesellschaftsform, die 

vom Gesetzgeber für ärztliche und 
zahnärztliche Gemeinschaftspraxen 
nicht vorgesehen war, da im Jahre 
1900 Ärzte und Zahnärzte keine Ge
meinschaftspraxen betrieben haben. 

Unverändert gilt für die BGB-
Gesellschaft seit über 100 Jahren: Alle 
Gesellschafter einer BGB-Gesellschaft 
haften für alle Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft auch mit ihrem 
Privatvermögen gesamtschuldnerisch, 
also z.B. für 

Gehälter und Lohnnebenkosten33
Miete für die Praxisräume33
Lieferantenforderungen 33

Versicherungsprämien 33
Regresse der KV oder KZV sowie 33
Schadensersatz- und Schmerzens33
geldansprüche von Patienten, unab
hängig davon, welcher Partner den 
Behandlungsfehler begangen hat. 

Eine Haftungsbeschränkung auf das 
Vermögen der BGB-Gesellschaft be-
steht gesetzlich nicht. Daraus folgt: 
Sollte die BGB-Gesellschaft nicht in 
der Lage sein, die gegen die Gesell
schaft geltend gemachten finanzi-
ellen Ansprüche zu erfüllen, sind alle 
Partner verpflichtet, in voller Höhe 
(nicht quotiert, bezogen auf den 

Gesellschaftsanteil) Zahlung an den 
Gläubiger der BGB-Gesellschaft (z.B. 
Patient oder KV/KZV) zu leisten. Für 
den (zahlungsfähigen) Gesellschafter 
einer BGB-Gesellschaft hat daher die 
Zahlungsunfähigkeit der BGB-Gesell
schaft sowie eines Partners/mehrerer 
Partner der Gesellschaft fatale Folgen: 
Er muss sein Privatvermögen zur Er
füllung der Verpflichtungen der BGB-

Gesellschaft dem Gläubiger der Gesell
schaft zur Verfügung stellen, um eine 
Zwangsvollstreckung des Gläubigers 
der BGB-Gesellschaft in sein Privat
vermögen abzuwenden. 

Beispiel: Wenn bei einem gravie-
renden Behandlungsfehler die Haft
pflichtversicherung für den Schaden 
nicht eintreten muss oder die verein
barte Versicherungssumme für die 
Schadensregulierung nicht aus-
reicht (z.B. bei sehr hohen Schmer
zensgeldansprüchen und laufenden, 
monatlichen Unterhaltsansprüchen 
des Geschädigten), haften alle 
Gesellschafter gesamtschuldnerisch 
mit ihren jeweiligen Privatvermögen. 

Neu eintretende Gesellschafter haf-
ten ferner für (auch ihnen bei Eintritt 
unbekannte) Altverbindlichkeiten der 
Gesellschaft, die vor dem Eintritt in 

Berufsausübungs
gemeinschaft: 
GbR oder Partnerschaft?
Die in einer Berufsausübungsgemeinschaft täti-
gen Vertragsärzte oder Vertragszahnärzte haben nach 
geltendem Vertragsarztrecht nur die Möglichkeit, 
zwei Gesellschaftsformen für die gemeinsame 
vertragsärztliche oder -zahnärztliche Berufstätigkeit 
zu wählen, nämlich entweder die Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts („BGB-Gesellschaft“ oder „GbR“) oder die 
Partnerschaftsgesellschaft („Partnerschaft“).

Alle Gesellschafter einer BGB-Gesellschaft haften 
auch mit ihrem Privatvermögen gesamtschuldne­
risch für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
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die BGB-Gesellschaft entstanden sind, 
mit ihren jeweiligen Privatvermögen. 

Pa r t n e r sc  h a f t: 
Gesetzliches Haftungsprivileg

Der Gesellschafter einer im Part
nerschaftsregister eingetragenen 
Partnerschaft kann für sich als 
Gesellschafter das gesetzliche Haf
tungsprivileg in Anspruch nehmen: 
Es haftet bei einem Behandlungs
fehler neben dem Vermögen der 
Partnerschaft nur der Partner mit sei-
nem privaten Vermögen, der mit der 
konkreten (fehlerhaften) Behandlung 
befasst war. Dieses Haftungsprivileg 
hat auch Auswirkungen auf die 
in die Partnerschaft eintretenden 
neuen Partner, die zwar auch für 
Altverbindlichkeiten der Partnerschaft 
grundsätzlich haften (wie bei der BGB-

Gesellschaft), nicht jedoch für Alt-
Haftpflichtfälle.

Pa r t n e r sc  h a f t s r eg  i s t e r

Für die Partnerschaft spricht neben 
der gesetzlichen Haftungskonzentra
tion auch die Eintragungspflicht in das 
von den Amtsgerichten geführte öf
fentliche Partnerschaftsregister, in das 

der Name der Partnerschaft33
alle Namen der Partner einschließ33
lich der Berufsbezeichnungen sowie
die Vertretungsbefugnisse der Part- 33
ner für die Partnerschaft (z.B. Ein- 
zelvertretung)

eingetragen werden. 

Für BGB-Gesellschaften existieren 
keine vom Registergericht geführten 
Register. 

Es empfiehlt sich grundsätzlich im 
Interesse der Gesellschafter von Be
rufsausübungsgemeinschaften, eine 
Partnerschaftsgesellschaft zu gründen 
und zu führen oder eine bestehende 
BGB-Gesellschaft in eine Partnerschaft 
umzuwandeln. Jeder Partner einer Be
rufsausübungsgemeinschaft sollte 
dazu individuellen Rat einholen. �w

Stärken und Schwächen BGB-Gesellschaft Partnerschafts
gesellschaft

Persönliche Haftung aller Gesellschafter für  
fehlerhafte Berufsausübung eines Gesellschafters 

� � 
behandelnder Arzt/Zahnarzt: ja

für alle anderen Verbindlichkeiten � �
Persönliche Haftung des neu eintretenden  
Gesellschafters für Altverbindlichkeiten

� �

Eigenes Namensrecht der Gesellschaft �
aber Namensschutz möglich

�

Rechtsfähigkeit (Fähigkeit, selbst Rechte zu haben, 
z.B. Eigentum)

� �

Parteifähigkeit (Fähigkeit, vor Gericht selbst zu 
klagen oder verklagt zu werden)

� �

Grundbuchfähigkeit � �
Dokumentation der Vertretungsverhältnisse durch 
ein amtliches Register

� �

Schutz der Gesellschafter durch Registerpublizität 
(eingetragene Tatsachen wirken verbindlich)

� �

Vertrag: Schriftform gesetzlich notwendig? � �
Wirksamwerden der Gesellschaft mit Aufnahme der 

Tätigkeit
erst mit Register
eintragung 
vorher BGB-Gesellschaft

Gesellschaft insolvenzfähig (bei Zah
lungsunfähigkeit der Gesellschaft)

� �

Auflösung der Gesellschaft bei Tod oder ander
weitigem Ausscheiden eines Gesellschafters 

� 
kann aber durch Vertrag anders 
geregelt werden

�

Vorschriften über Kapitalausstattung � �
Kosten für die Gründung der Gesellschaft keine Gerichtskosten, 

keine Notargebühren
geringe Kosten  
(Notar, Gericht)
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